
zeichen, Warnungszeichen beim Erscheinen von verdächtigen
Personen oder Amtspersonen, Gendarmen usw., wenn man
sonst nicht mehr anders warnen kann. Früher waren auch
weilere Zeichen im Gebrauch. Beim Fahren, um den Nach
kommenden den Weg, die eingeschlagene Richtung zu zeigen,
werden aber auch heute noch manche angewendet. Bemerkens—
wert ist noch der eigenartige nur von ihnen gebrauchte und
bekannte Zigeunerpfiff, nach Art des heimatlichen Buben—
pfiffs, aber durchaus nicht mit diesem zu vergleichen. Ertönt
der Pfiff, wo es auch sei und zu jeder Zeit, so weiß jeder,
daß einer der ihren in der Nähe ist, ohne ihn zu sehen
oder sonst ein Zeichen zu erhalten.

Der Gebräuche im Wohnwagen sind viele, von
denen nur einige hier angeführt werden können. Eine
GBeburt im Wohnwagen darf nicht erfolgen, d. h. in keinem
von ihren Wagen darf geboren werden. Ausgenommen
eine Fehlgeburt, welche nicht als Geburt, sondern nur als
eine Krantheit angesehen wird. Findet dennoch einmal eine
Geburt im Wagen statt, so muß derselbe verkauft werden.
Er darf von keinem Zigeuner mehr benützt werden. Ebenso
dürfen alle darin befindlichen Gegenstände (ausgenommen
die Kleidungsstücke) wie z. B. Koch- und Eßgeschirr, auch
Löffel, Gabeln usw., Trink-, Eß- und sonstige Lebensmittel
nicht mehr benützt werden. Das Bett, worin die Geburt
vor sich ging, muß verkauft oder vernichtet werden. Wer
irgend eine der angeführten Sachen dennoch wieder gebraucht,
wird baledschido und zwar zählt solches zu den leichteren
Vergehen. Dennoch wird diese Sitte streng durchgeführt.
Gewöhnlich erfolgt eine Geburt unter dem Wagen, in einem
Schuppen, Scheune oder dergl. Oder auch ganz im Freien,
im Wald, hinter einem Gebusch usw., auf, einem primitiven
Lager. Großer Vorbereitungen bedarf es hierzu nicht, Alte
Kleider, ein Teppich genügen zum Lager, selten wird ein
Bett benützt. Im Winter z. B. wird auch hie und da ein
Zimmer gemietet auf ein paar Tage. Treten aber Umstände
ein, wo doch im Wagen geboren wurde, so werden dann
alle Gebrauchsgegenstände usw., um wenigstens diese zu
retten, aus dem Wagen entfernt und wenn es eilt, nur noch
hinausgeworfen. Alles was heraus ist aus dem Wagen,
darf nachher wieder gebraucht werden. Nach der Geburt
darf der Wagen dann gleich benützt werden, d. h. Mutter


